
ZBB 2020, 75
BGB § 492 Abs. 2; EGBGB Art. 247 § 3 Abs. 1 Nr. 11, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 2, § 7 Abs. 1
Nr. 3
Zum Widerruf von mit Kfz-Kaufvertrag verbundenem Verbraucherdarlehensvertrag

BGH, Urt. v. 05.11.2019 – XI ZR 650/18 (OLG Köln), BB 2019, 2689 = DStR 2019, 12 = WM 2019, 2353 = ZIP 2019,
2396 +

Amtliche Leitsätze:

1. Die Information über den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung nach Art. 247
§ 3 Abs. 1 № 11 EGBGB erfordert nicht die Angabe des zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden
konkreten Prozentsatzes.
2. Zu den Angaben über das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags nach Art. 247 § 6 Abs. 1
Satz 1 № 5 EGBGB gehört nicht die Information über das außerordentliche Kündigungsrecht des § 314 BGB,
sondern nur – soweit einschlägig – die Information über das Kündigungsrecht gem. § 500 Abs. 1 BGB.
3. Wird der nach Art. 247 § 6 Abs. 2 Satz 2 EGBGB mitzuteilende pro Tag zu zahlende Zinsbetrag mit 0,00 €
angegeben, ist die Widerrufsinformation für den normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verständigen Verbraucher klar und verständlich.
4. Die nach Art. 247 § 7 Abs. 1 № 3 EGBGB erforderliche Information über die Berechnungsmethode des
Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung ist klar und verständlich, wenn der Darlehensgeber die für die
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung wesentlichen Parameter in groben Zügen benennt.
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